
   
 

Gebührenordnung des Reitervereins Geislingen/Steige e.V. 

I. GÜLTIGKEIT 

Die Beitragsordnung tritt am 01. September 2024 in Kraft.  

II. AUFNAHMEGEBÜHREN 

Jedes neu eintretende aktive Mitglied hat bei seinem Eintritt in den Verein eine einmalige 

Aufnahmegebühr von 50 Euro zu bezahlen.  

III. MITGLIEDSBEITRÄGE 

Alle Mitglieder des Vereins bezahlen regelmäßig jährliche Mitgliedsbeiträge. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich: 

• aktive Mitglieder (Erwachsene)       250,-€ 

• passive Mitglieder (Erwachsene & Jugendliche)     75,-€ 

• jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre)      105,-€ 

• Studenten, Auszubildende       150,-€ 

1. Der Jahresbeitrag ist am Jahresanfang im Voraus zu entrichten.  

2. Mitgliederbeiträge werden nicht zurückerstattet.  

3. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich. Der Jahresbeitrag muss auch 

im Austrittsjahr in voller Höhe bezahlt werden.  

IV. REITKARTEN  

Reitstunden werden über unser Online-Reitbuch gebucht und bezahlt. Reitstunden sind mindestens 

24 Stunden vorher abzusagen. Später abgesagte Reitstunden werden nicht erstattet.  

1. Der Preis pro Stunde mit einem Vereinspferd beträgt: 

• Aktive Mitglieder Erwachsene       21,-€ 

• Aktive Mitglieder Jugendliche, Studenten     19,-€ 

2. Der Preis pro Stunde mit einem Privatpferd beträgt:  

• Aktive Mitglieder Erwachsene       12,-€ 

• Aktive Mitglieder Jugendliche, Studenten     10,-€ 

3. Longenstunden mit Vereinspferd (30 Minuten) 

• Aktive Mitglieder Erwachsene       25,-€ 

• Aktive Mitglieder Jugendliche, Studenten     20,-€ 

4. Kindergruppe 

• Die Gebühr beträgt pro Kind        25,-€ 

  



   

V. PENSION 

Die Pension beinhaltet 3mal täglich füttern und 2mal täglich misten und einstreuen (Stroh) sowie 

einen Schrank und einen Pferdeanhängerstellplatz auf der Anlage.  

• Einstellung Fensterbox, inkl. Anlagennutzung     410,-€ 

• Einstellung Innenbox, inkl. Anlagennutzung     390,-€ 

• Einstellung Rentnerinnenbox       280,-€ 

• Einstellung Rentnerfensterbox       300,-€ 

(Rentnerboxen nur für Pferde die zuvor min. 1 Jahr auf der Anlage in einer Innen- oder 

Fensterbox standen oder für 2. Pferde eines Einstellers und die Reitplätze nicht nutzen) 

• Aufpreis Spänebox pro Monat (2 Ballen pro Woche)     20,- € 

Auf Wunsch werden mehr Ballen eingestreut, diese werden mit 10,-€/Ballen berechnet. 

 

1. Wird ein Pferd vorübergehend aus der Pension des Vereins genommen, so hat der Besitzer für 

die Dauer der Abwesenheit 100,- € monatlich als Reservierungsgebühr zu bezahlen. 

2. Bei Kündigung der Pension gilt eine 2monatige Kündigungsfrist. Sollte die Frist nicht eingehalten 

werden, muss trotzdem 2 Monate die volle Pension bezahlt werden 

VI. KOPPELNUTZUNG 

Das Pferd hat die Möglichkeit unsere Koppeln (Kies) zu benutzen. Das Heraus- und wieder 

Hineinbringen der Pferde ist im Preis enthalten.  

• Koppelnutzung und Koppelservice, jährliche Gebühr     250,-€ 

Das Herrichten der Pferde ist nicht im Koppelservice inkludiert, es wird nach Aufwand bei Bedarf 

abgerechnet. 

VII. ANLAGENNUTZUNG FÜR PFERDE, DIE NICHT AUF DER ANLAGE STEHEN 

Die Nutzung der Anlage sowie die geplante Dauer sind vorher beim Reitwart anzumelden. Die 

Gebühr ist direkt fällig und im Voraus zu bezahlen. Die Kündigung der Anlagennutzung ist jeweils mit 

einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Quartalsende möglich. Eine vorzeitige Abmeldung ist 

nur aus dringenden Gründen (z. B. Verletzung des Pferdes) im Einvernehmen mit dem Vorstand 

möglich. 

• Anlagennutzung pro Reiter und Pferd jährlich ohne Unterricht   500,-€ 

• Anlagennutzung pro Reiter und Pferd monatlich ohne Unterricht  100,- €  

• Anlagennutzung pro Reiter und Pferd ohne Unterricht    10,-€ 

• Anlagennutzung pro Reiter und Pferd pro Tag ohne Unterricht inkl. Box  25,-€ 

Für die Teilnahme am Unterricht wird pro Stunde eine Gebühr von 5,- berechnet. 

VIII. SCHRANKMIETE 

Für die Benutzung des Schrankes wird eine jährliche Miete von 50,-€ berechnet. Die Miete ist im 

Voraus zu bezahlen. 
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